
Marktgemeinde Hopfgarten im 

Brixental  

  

  

  

Eingangsvermerk  
 

 

 

Tiroler Freizeitwohnsitzabgabe – Erklärung zur 

Freizeitwohnsitzabgabe für das Kalenderjahr              (und 

Folgejahre) 
 

Die Freizeitwohnsitzabgabe ist eine Selbstbemessungsabgabe, die der Abgabenschuldner selbst 

anhand der Nutzfläche des Freizeitwohnsitzes zu bemessen und bis 30. April eines jeden Jahres 

den errechnenden Betrag an die Gemeinde auf ein unten angeführtes Konto zu entrichten hat.  

  

Folgende Angaben sind der Gemeinde zu übermitteln:  

  

Name und Adresse des Abgabenschuldners:  

  

……………………………………………………………………………..………………….……………….  

  

Adresse des Freizeitwohnsitzes:  

  

………………………………………………………………………………………………………..........….  
  

Nutzung des Freizeitwohnsitzes  o für das Jahr ……….   o …….. und Folgejahre: 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

………………………………………………………………………………………………………..........….  

 

Nutzfläche des Freizeitwohnsitzes in Quadratmeter:  

Existiert bei einem Objekt bzw. einer Wohnung ein Freizeitwohnsitzbescheid, so bildet die darin 

festgehaltene Nutzfläche die Grundlage für die Abgabenbemessung. Sollte das tatsächliche 

Ausmaß um mehr als 3 % davon abweichen, ist die Nutzfläche in Quadratmetern zu berechnen. 

Sie ergibt sich aus der Bodenfläche abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände 

befindlichen Durchbrechungen und Ausnehmungen.   

  

Bei der Berechnung der Nutzfläche sind nicht zu beachten: o Keller- und Dachböden, wenn sie 
nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind, o Treppen, o offene Balkone, o Loggien, o 
Terrassen, o für landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke ausgestattete Räume.  
  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

 

 

Nutzfläche: ………………………………………………………………………………………………m²  

 

Datenquelle: o Baubescheid o Feststellungsbescheid o Selbstberechnung – mehr als 3% 

 (zutreffendes bitte ankreuzen)       Abweichung  

  
Bitte ankreuzen:  

 O  bis 30 m² Nutzfläche  €  240,00  

O  von mehr als   30 m² bis   60 m² Nutzfläche  €  480,00  

O  von mehr als   60 m² bis   90 m² Nutzfläche  €  696,00  

O  von mehr als   90 m² bis 150 m² Nutzfläche  €  1.008,00  

O  von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche  €  1.416,00  

O  von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche  €  1.824,00  

O  von mehr als 250 m² Nutzfläche  €  2.208,00  
 

Die Bemessungsgrundlage (Nutzfläche Ihres Objektes) ist in die oben dafür zu Verfügung gestellte Zeile einzutragen und der 

Abgabenbetrag unten anzukreuzen. Die Nutzfläche ist nach den der Baubewilligung bzw. – anzeige und allfälligen Änderungen 

zugrunde liegenden Unterlagen zu berechnen, außer das tatsächliche Ausmaß weicht um mehr als 3 % davon ab (siehe § 4 Abs. 

2 TFWAG LGBl. 86/2022). Losgelöst vom Abgabeverfahren ist bei bau- und raumordnungsrechtlichen Fragen betreffend die 

Nutzfläche des Freizeitwohnsitzes auf den jeweiligen Feststellungsbescheid abzustellen. 

 

Wird kein selbst berechneter Betrag bekanntgegeben oder erweist sich die Selbstberechnung als 

nicht richtig, wird die Abgabe mit Abgabenbescheid durch die Gemeinde festgesetzt. Zudem erfolgt 

eine Anzeige nach dem Tiroler Abgabengesetz an die zuständige Bezirkshauptmannschaft.  

  

Sollten sich in diesem Zusammenhang Fragen ergeben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im 

Bauamt, Herrn Hanspeter Erharter, Tel. +43 5335 2205 71 oder per E-Mail: bauamt04@hopfgarten-

brixental.gv.at, und in der Finanzverwaltung, Frau Sabrina Unterberger, Tel. +43 5335 2205 78 

oder per E-Mail: finanz04@hopfgarten-brixental.gv.at, gerne zur Verfügung.   
  

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, 

dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.  

 

Bei Änderungen setze ich mich unverzüglich mit der Marktgemeinde Hopfgarten in 

Verbindung. 
 

Datum und Unterschrift des Eigentümers:  

  

  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

Raiffeisenbank Wilder Kaiser- Brixental West, IBAN: AT22 3624 5000 0002 0172, BIC: RZTIAT22245  
Sparkasse der Stadt Kitzbühel, IBAN: AT47 2050 5006 0000 0160, BIC: SPKIAT2K  
Volksbank Tirol, IBAN: AT62 4239 0009 3052 0300, BIC: VBOEATWWINN  
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